
Einleitungstext zum 003_BLA

Das planerische Ziel des Bebauungsplanes Nr. 3 ist eine Bebaubarkeit der 
Grundstücke im Bereich zwischen der B 264 und der Burg Bergerhausen unter 
Wahrung des Denkmalschutzes und des Landschaftsschutzes mit einer 
Begrenzung der zusammenhängenden Bebauung der Ortslage. 

Der seit dem 29.10.1969 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 3 ist inzwischen 
überwiegend bebaut.


